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Offenbarung der Schwerbehinderung und Auskunftspflicht 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Habe ich als Arbeitnehmer eine Mitteilungspflicht? 
Nach der Feststellung der Schwerbehinderung bleibt es Ihnen als Arbeitnehmer überlassen, ob Sie diese 
dem Arbeitgeber mitteilen oder nicht. Dies gilt ebenso, wenn Sie einem schwerbehinderten Menschen 
gleichgestellt sind. Solange Sie die im Arbeitsvertrag aufgeführten Pflichten erfüllen können, sind Sie nicht 
verpflichtet, Ihren Arbeitgeber zu informieren. Allerdings haben Sie dann auch keinen Anspruch auf Zu-
satzurlaub oder Teilnahme an der Wahl der Schwerbehindertenvertretung. 
 

Wann muss ich meinen Arbeitgeber informieren? 
In jedem Falle müssen Sie Ihren Arbeitgeber informieren, wenn sich Ihre Behinderung einschränkend auf 
die Tätigkeit auswirkt. Dies gilt besonders wenn eine Selbst- oder Fremdgefährdung besteht. Dabei müssen 
Sie aber nicht die genaue Diagnose der Erkrankung mitteilen. Wenden Sie sich vor dem Gespräch an die 
Schwerbehindertenvertretung oder den Betriebs- oder Personalrat und bitten Sie um Unterstützung, wenn 
Sie sich unsicher fühlen. Auch Integrationsfachdienste bieten schwerbehinderten Menschen ihre Hilfe an. 
 

Wann darf der Arbeitgeber nach der Schwerbehinderung fragen? 
Nach einem Urteil des Bundesarbeitgerichts vom 16.02.2012 (Aktenzeichen: 6 AZR 553/10) ist die Frage des 
Arbeitgebers nach der Schwerbehinderung im bestehenden Arbeitsverhältnis, jedenfalls nach sechs Mona-
ten zulässig. Denn nach Ablauf von sechs Monaten gilt der besondere Kündigungsschutz für behinderte 
Menschen. Insbesondere im Vorfeld von beabsichtigten Kündigungen hat der Arbeitgeber das Recht nach 
einer Schwerbehinderung zu fragen. Denn dem Arbeitgeber muss es ermöglicht werden, sich rechtstreu zu 
verhalten. Die Frage nach der Schwerbehinderung stellt nach Ansicht des BAG keine Diskriminierung dar 
und verstößt auch nicht gegen Datenschutzrecht. 
 

Muss ich die Frage wahrheitsgemäß beantworten? 
Der Arbeitnehmer muss diese Frage wahrheitsgemäß beantworten. Eine falsche Antwort kann Konsequen-
zen haben, wie man am obengenannten Fall des BAG sehen kann. Hier konnte sich der Arbeitnehmer im 
Kündigungsschutzprozess nicht mehr darauf berufen, dass er schwerbehindert ist, nachdem er zuvor die 
Frage des Arbeitgebers nach einer bestehenden Schwerbehinderung verneint hatte. Im vorliegenden Fall 
war die Kündigung somit auch ohne Zustimmung des Integrationsamtes gültig.  

Bitte beachten Sie:  
Eine Behinderung im medizinischen Sinn stellt noch keine Schwerbehinderung im rechtlichen Sinn dar. 
„Schwerbehindert“ gemäß §2 Abs. 2 SGB IX sind Menschen, denen vom Versorgungsamt ein Grad der 
Behinderung von wenigstens 50 zuerkannt wurde (Schwerbehindertenausweis). Sie stehen unter einem 
besonderen rechtlichen Schutz, unter anderem im Arbeitsleben. Mehr dazu enthalten die Infodienstblät-
ter „Schwerbehindertenausweis (allgemein)“, Schwerbehindertenausweis Kinder“, „Nachteilsausglei-
che“ und „Merkzeichen aG“. Im Folgenden finden Sie grundsätzliche Informationen zur Offenbarungs- 
und Auskunftspflicht. Bei Unsicherheit und Fragen im konkreten Einzelfall wenden Sie sich am besten an 
einen Rechtsanwalt mit Erfahrung im Arbeitsrecht. 
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Die Falschbeantwortung kann auch zu einer verhaltensbedingten Kündigung führen, wenn das Vertrauen in 
den Arbeitnehmer nicht mehr vorhanden ist. Kann oder darf die vertraglich geschuldete Tätigkeit von ei-
nem Schwerbehinderten nicht ausgeübt werden und erfährt dies der Arbeitgeber nachträglich, ist auch 
eine personenbedingte Kündigung möglich. 
 

Darf der Arbeitgeber auch im Bewerbungsverfahren nach der Schwerbehinderung fragen? 
Auch im Bewerbungsverfahren (Vorstellungsgespräch oder Bewerbungsschreiben) sind Sie grundsätzlich 
nicht verpflichtet, eine Schwerbehinderung zu offenbaren. Eine Offenbarungspflicht besteht aber immer 
dann, wenn wegen der Schwerbehinderung und den damit verbundenen Beeinträchtigungen die vorgese-
hene Arbeit nicht oder nur eingeschränkt geleistet werden kann. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Was bewirkt die Information des Arbeitgebers?  
Oft bringt es Vorteile den Arbeitgeber über die Schwerbehinderung zu informieren und ihn über die Aus-
wirkungen und Beeinträchtigungen im Zusammenhang mit der Erkrankung/Behinderung aufzuklären. Nur 
so können die Nachteilsausgleiche, die mit dem Schwerbehindertenausweis verbunden sind, in Anspruch 
genommen werden. Diese können Sie im Infodienstblatt „Nachteilsausgleiche“ nachlesen. Außerdem beugt 
dies Konflikten vor und ermöglicht frühzeitig notwendige Maßnahmen zur behinderungsgerechten Beschäf-
tigung zu ergreifen.  
 

Welchen Nachweis braucht der Arbeitgeber? 
Als Nachweis der Schwerbehinderung sollten Sie dem Arbeitgeber den vom Versorgungsamt ausgestellten 
Schwerbehindertenausweis vorlegen. Als Nachweis der Gleichstellung dient der von der Arbeitsagentur 
ausgestellte Gleichstellungsbescheid.  
 

Konsequenzen der Unkenntnis für den Arbeitgeber 
Die Unkenntnis über die Schwerbehinderung oder Gleichstellung des Arbeitnehmers kann für den Arbeitge-
ber teuer sein. Denn im Falle der Nichterfüllung der Beschäftigungsquote müssen Betriebe eine Ausgleichs-
abgabe entrichten. Da der Arbeitgeber die Anzahl der schwerbehinderten und gleichgestellten Mitarbeiter 
selbst meldet, kann er dann natürlich nur diejenigen angeben, über deren Anerkennung er eine offizielle 
Kenntnis besitzt.  

Da der Arbeitgeber sich nur dann rechtstreu verhalten kann, wenn er über die Schwerbehinderteneigen-
schaft seiner Mitarbeiter unterrichtet ist, hat das BAG entschieden, dass der Arbeitgeber nach Ablauf von 6 
Monaten Wartezeit im bestehenden Arbeitsverhältnis nach der Schwerbehinderung eines Arbeitnehmers 
fragen darf (s.o.) 
 

Hinweis: 
Zulässig bleiben konkrete arbeitsplatzbezogene Fragen, die sich auf Ihre gesundheitliche Eignung für 
eine bestimmte Stelle und die damit verbundenen besonderen gesundheitlichen Anforderungen bezie-
hen. Ohne diesen Zusammenhang ist die Frage nach der Schwerbehinderteneigenschaft unzulässig und 
stellt eine unmittelbare Diskriminierung dar. 
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Weiterführende Informationen 
 
▪ www.talentplus.de 

Das REHADAT- Portal mit umfassenden Informationen für Arbeitgeber, Arbeitnehmer und Institutionen 
zu Arbeitsleben und Behinderung  
 

▪ www.bih.de/integrationsaemter 
begleitende Hilfe im Arbeitsleben erhalten Sie durch das Integrationsamt 
 

▪ www.rehadat-bildung.de 
Umfassende Informationen zum Thema Übergang Schule - Beruf, Adressen und weiterführende Tipps 
  

▪ https://sag-ichs.de 
Im Rahmen des Projektes "Sag ich´s? Chronisch krank im Job." der Uni Köln wurde ein digitaler interak-
tiver Selbst-Test für Menschen mit chronischen Erkrankungen und/oder Behinderungen entwickelt. Er 
soll Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer mit gesundheitlichen Beeinträchtigungen dabei unterstüt-
zen, einen für sich passenden Umgang mit der gesundheitlichen Beeinträchtigung am Arbeitsplatz zu 
finden. Neben dem Selbst-Test finden sich auf der Website auch Informationen zu Rechten und Pflich-
ten im Umgang mit der Beeinträchtigung sowie zu weitergehender Beratung und Unterstützung.  
 

http://www.talentplus.de/
http://www.bih.de/integrationsaemter
http://www.rehadat-bildung.de/
https://sag-ichs.de/

